Niedersachsischer Basketballverband e.V.
Gottinger Chaussee 115 | 30459 Hannover

Antrage und Finanzen zum Verbandstag 2026
Hannover, 12.06.2026

Liebe Mitgliedsvereine,

die Antrage und Finanzen zum Verbandstag 2026 stehen euch ab sofort online zur
Verfligung und sind auBerdem im Anhang zu finden.

Ihr findet diese auf unserer Website unter ,,Verbandstag”.

Wihrend das Berichtsheft zum Verbandstag einen umfassenden Uberblick iber
die Entwicklungen und Schwerpunkte der vergangenen Zeit bietet, biindelt diese
Ergdnzung die Finanzentwicklung der vergangenen beiden Geschaftsjahre 2024
und 2025 sowie alle fristgerecht eingereichten Antrage.

Die hier enthaltenen Jahresabschliisse ermoglichen euch eine transparente und
differenzierte Betrachtung unserer wirtschaftlichen Situation und bilden eine
wichtige Grundlage fir die gemeinsamen Entscheidungen auf dem Verbandstag.

Ihr kénnt euch weiterhin zum Verbandstag anmelden. Wir freuen uns lber jede
weitere Teilnahme und auf den personlichen Austausch vor Ort.

Mit freundlichen GriRen

Vincent Brockmann
i. A. des
Niedersachsischen Basketballverbandes e. V.
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VORWORT

Liebe Mitglieder, liebe Engagierte, liebe
Freundinnen und Freunde unseres
Verbandes,

mit diesem Erganzungsheft zum
Berichtsheft des Verbandstages 2026
mochten wir dir vertiefende Einblicke und
weiterfihrende Informationen zu
zentralen Themen unserer gemeinsamen
Verbandsarbeit geben. Wahrend das
Berichtsheft einen umfassenden Uberblick
Uber die Entwicklungen und Schwerpunkte
der vergangenen Zeit bietet, blindelt
dieses Dokument zusatzliche Inhalte, die
far deine Vorbereitung auf den
Verbandstag von besonderer Bedeutung
sind.

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Heftes
ist die ausfiihrliche Darstellung der
Finanzentwicklung der vergangenen
beiden Geschaftsjahre 2024 und 2025. Die
hier enthaltenen Jahresabschliisse
ermoglichen dir eine transparente und
differenzierte Betrachtung unserer
wirtschaftlichen Situation und bilden eine
wichtige Grundlage fiir die gemeinsamen
Entscheidungen auf dem Verbandstag.
Dartiber hinaus findest du in diesem
Erganzungsheft alle fristgerecht bis zum 5.
Juni eingereichten Antrage.

Weitere organisatorische Hinweise —
insbesondere zur Anfahrt und zum Ablauf
— werden allen Teilnehmenden separat
mitgeteilt. Du kannst dich weiterhin zum
Verbandstag anmelden — wir freuen uns
Uber jede weitere Teilnahme und auf den
personlichen Austausch vor Ort.

Das urspriingliche Berichtsheft zum
Verbandstag 2026 findest du auf der NBV-
Website oder nachstehend.

Berichtsheft zum Verbandstag 2026

Beide Dokumente zusammen bieten dir
eine fundierte Grundlage fir einen
informierten, konstruktiven und
zukunftsorientierten Verbandstag.

Ich danke allen, die zur Erstellung dieser
Unterlagen beigetragen haben, und freue
mich auf einen engagierten Austausch
sowie wegweisende Entscheidungen fur
die Zukunft unseres Verbandes.

Mit freundlichen GriRen

Stefan Korner
Prasident
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Niedersachsischer Basketballverband e.V.
Gottinger Chaussee 115 | 30459 Hannover

An die Mitgliedsvereine
im Niedersachsischen Basketballverband e.V.

>  per Verdffentlichung iiber die NBV-Website
per E-Mail an die Kontaktpersonen der Vereine (iber das TeamSL-Postfach

Einladung zum NBV-Verbandstag 2026

Hannover, 12.06.2026

Liebe Vereinsvertretende,
Liebe Basketballfreund:innen in Bremen und Niedersachsen,

wir laden euch recht herzlich zum diesjahrigen Verbandstag ein:
27. Juni 2026 um 12:00 Uhr

Im Clubhaus des ASC Gottingen
Danziger StraRe 21
37083 Goéttingen

Der Verbandstag ist weit mehr als ein formaler Termin — er ist der zentrale Ort fir
Dialog, Austausch und aktive Beteiligung innerhalb unseres Verbandes.

Hier habt ihr die Moglichkeit, euch einzubringen, Perspektiven zu teilen und gemein-
sam mit anderen Vereinsvertretenden sowie den Verantwortlichen des NBV die
Zukunft ,unseres Spiels” in Bremen und Niedersachsen zu gestalten.

Eure Erfahrungen, Ideen und Meinungen sind ein entscheidender Bestandteil, um
Entwicklungen anzustofien und unseren Verband bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.
Der Verbandstag bietet dafur den passenden Rahmen: offen, konstruktiv und auf
Mitgestaltung ausgerichtet.

Als hochstes Entscheidungsorgan unseres Verbandes ist dieses Gremium von
zentraler Bedeutung, um gemeinsam tragfahige Entscheidungen zu treffen und den
Basketball in Bremen und Niedersachsen nachhaltig voranzubringen.

Der parlamentarische Teil beginnt um 12:00 Uhr. Bereits ab 10:00 Uhr laden wir euch
ein, in entspannter Atmosphare bei einem kleinen Frihstiick anzukommen, erste
Gesprache zu fuhren und den persénlichen Austausch zu nutzen.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und darauf, gemeinsam mit euch den NBV aktiv
weiterzuentwickeln.

Mit sportlichen GruRen,

Stefan Korner
Priisident
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Niedersachsischer )
asketballverband e.V. N Bv

Tagesordnung zum Verbandstag 2026
Datum: Samstag, 27. Juni 2026

Tagungsort:  Clubhaus des ASC Gottingen
Danziger Stralle 21
37083 Gottingen

Ablauf:

Get-together Frihstlick: ab 10 Uhr
Check-In: 10:00 - 11:45 Uhr
Beginn des Verbandstags: 12:00 Uhr
Geplantes Ende des Verbandstags: ca. 16:00 Uhr
Tagesordnung

1. Begrifung

Feststellung der Beschlussfahigkeit

Beschluss liber die Tagesordnung

Genehmigung des Protokolls des letzten Verbandstags
GruBworte

Ehrung der Verstorbenen

Ehrungen
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Berichte
a. Bericht des Vorstands
b. Berichte der Rechtsausschiisse
c. Finanzbericht 2024, 2025
d. Bericht der Revisoren
9. Wahl einer Versammlungsleitung
10. Entlastung des Vorstands
11. Wahlen
Eines Beisitzers oder einer Beisitzerin im Prasidium
Zwei Revisoren
Zwei Ersatzrevisoren
Rechtsausschussvorsitz
Vier Beisitzer:innen im Rechtsausschuss
Regionsrechtsausschussvorsitz

@™ P o0 T O

. Vier Beisitzer:innen im Regionsrechtsausschuss
12. Verabschiedung der Wirtschaftsplane
a. 2.Plan 2026
b. 1. Plan 2027
c. 1.Plan 2028
13. Antrdge
a. Antrag zur Satzungsdnderung: §1 Abs. 1 Verbandsname
b. Antrag zur Erh6hung der Mitgliedsbeitrdge
c. Antrage zur Rechtsordnung
d. Antrage zur Spielordnung
e. Antrag zur Schiedsrichterodnung
14. Verschiedenes



Niedersachsischer
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Informationen zur Anmeldung

Die Anmeldung zum Verbandstag erfolgt ausschlieRlich Gber die NBV-Website.
Zur Sicherstellung einer ordnungsgemafen Veranstaltungsplanung wird um eine
fristgerechte Anmeldung gebeten.

Die Anmeldung ist bis zum 20. Juni 2026 (iber die NBV-Website oder Giber den
folgenden Link moglich:

>>> Anmeldung zum Verbandstag <<<

Teilnahme- und Vertretungsberechtigung gemiR § 26 BGB
Im Rahmen des Anmeldeprozesses ist anzugeben, ob die teilnehmende Person den
Mitgliedsverein als gesetzliche Vertreter im Sinne des § 26 BGB vertritt.

a. Ja, ich bin eine gesetzliche Vertretung gemal § 26 BGB:

Sofern ihr Mitglied des vertretungsberechtigten Vorstands im Sinne des § 26 BGB
seid und im Vereinsregister beim zustandigen Amtsgericht eingetragen seid, ist keine
gesonderte Vertretungsvollmacht erforderlich. Die Legitimation erfolgt durch ent-
sprechenden |dentitatsnachweis vor Ort.

b. Nein, ich bin keine gesetzliche Vertretung gemiR § 26 BGB:

Sofern keine gesetzliche Vertretungsberechtigung im Sinne des § 26 BGB besteht, ist
zur Austibung des Stimmrechts eine schriftliche Vertretungsvollmacht erforderlich.
Diese ist durch den vertretungsberechtigten Vorstand gemaR § 26 BGB des jeweiligen
Mitgliedsvereins zu unterzeichnen und zum Verbandstag vorzulegen.

Hinweis

Mitglieder sogenannter ,erweiterter Vorstande“ (z. B. Abteilungsleitungen) sind in
der Regel nicht vertretungsberechtigt im Sinne des § 26 BGB, sofern keine entsprech-
ende Eintragung im Vereinsregister vorliegt. Die Einhaltung der vorgenannten Anfor-
derungen ist zwingend erforderlich, um die Wirksamkeit der im Rahmen des
Verbandstags gefassten Beschlisse sicherzustellen.

Antrage, Unterlagen zum Verbandstag und Wahlunterlagen
Antrage zum Verbandstag kdnnen gemaf § 8 Abs. 4 der NBV-Satzung bis zum 05. Juni
2026, 23:59 Uhr per E-Mail an verbandstag@nbv-basketball.de eingereicht werden.

Spatestens bis zum 12. Juni 2026 erhaltet ihr alle weiteren Unterlagen (u. a. die finale
Tagesordnung, die Anfahrtsbeschreibung) sowie die fristgerecht eingereichten
Antrage an die bei der Anmeldung hinterlegte E-Mail-Adresse und zusétzlich in eure
TeamSL-Postféacher.

Riickfragen
Fir Ruckfragen stehen wir euch gerne zur Verfligung:

> per E-Mail: verbandstag@nbv-basketbhall.de
> per Telefon: 0511 449853-11 zu den Sprechzeiten
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Die Initative zur Forderung von
Spielerinnen, Trainerinnen,
Schiedsrichterinnen und
Funktionadrinnen im NBV.

Dabei geht es um die Gewinnung

und Unterstiltzung, die personliche
Weiterentwicklung und die
Vernetzung von Madchen und
Frauen im Basketball.
=*[8] Mehr Infos?!
y. l*l' ° www.nbv-basketball.de/de/sport/ v
"‘: Y e maedchen-basketball/
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Bericht des Vizeprasident 1

Carsten Brokelmann

Allgemeine Entwicklung Finanzen

Die Finanz- und Liquiditatssituation des Nieder-
sachsischen Basketballverbandes hat sich seit
dem letzten Verbandstag durchgehend positiv
entwickelt. Die beschlossene Erhéhung der Ver-
bandsabgabe fiir das Jahr 2025 hat dies nochmals
abgesichert, im Ergebnis aber auch zu einem wei-
teren Anstieg der Riicklagen gefiihrt. Daher konn-
te die beschlossene Anhebung fiir das Jahr 2026
nach Empfehlung durch den Haushaltsausschuss
vom Prasidium ausgesetzt werden.

Die Unterlagen zu den Jahresabschliissen werden
mit den Antrdagen vor dem Verbandstag Uber-
sandt, da der Jahresabschluss fiir das Jahr 2025
durch die Steuerberatung zum Zeitpunkt der Be-
richtserstellung noch nicht endgiiltig abgeschlos-
sen war.

Jahresabschluss 2024

Das Jahresergebnis 2024 ist mit 29.979,15 Euro
positiv ausgefallen und damit gut 25.000 Euro
besser als im Jahr 2023 und auch noch rund 5.000
Euro besser als im auf dem Verbandstag 2024 be-
schlossenen Wirtschaftsplan. Hinzu kommt die

Niedersachsischer 3
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Auflésung einer zweckgebundenen Riicklage von
5.000 Euro, so dass sich das bereinigte Ergebnis
2024 auf knapp 35.000 Euro belauft.

Der NBV verfligte zum 31. Dezember 2024 (ber
Ricklagen von knapp 119.000 Euro, wovon
25.000 Euro zweckgebunden fiir die Ausrichtung
des Bundestages 2025 in Braunschweig vorgese-
hen waren.

Jahresabschluss 2025

Das Jahresergebnis ist vorlaufig mit 26.580,15
Euro positiv ausgefallen und damit gut 20.000
Euro besser als im auf dem Verbandstag 2024 be-
schlossenen Wirtschaftsplan. Hinzu kommt die
Auflésung der zweckgebundenen Riicklage von
25.000 Euro fiir den Bundestag, sodass sich das
vorldufige bereinigte Ergebnis fir das Jahr 2025
auf gut 50.000 Euro belauft.

Der NBV verfligt zum 31. Dezember 2025 liber
Ricklagen von rund 145.000 Euro, davon 75.000
Euro als Betriebsmittelriicklage, um den laufen-
den Betrieb des Verbandes abzusichern und
70.000 Euro als Puffer fir die zukiinftige Ver-
bandsentwicklung.



Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan fiir das Jahr 2026 wurde zum
Jahreswechsel 2025/2026 nochmals angepasst,
um zwischenzeitliche Entwicklungen einzubezie-
hen. Insgesamt wurde das geplante Jahresergeb-
nis aber lediglich von 980 Euro auf 2.000 Euro an-
gehoben. Nach dem derzeitigen Zwischenstand
ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass es zu un-
vorhergesehen Belastungen kommen wird. Es
zeichnet sich eher ab, dass auch in diesem Jahr
durch das Aufkommen an Strafen und Gebihren
ein besseres Ergebnis erzielt werden kénnte.

Wirtschaftsplane 2027 und 2028 und
Entwicklung Verbandsabgabe

Die Wirtschaftsplane fiir die Jahre 2027 und 2028
wurden auf Basis des Jahresergebnisses 2025 und
des Wirtschaftsplanes fiir das Jahr 2026 fortge-
schrieben, ohne dass mit gravierenden Abwei-
chungen gerechnet wird. Auf der Ausgabenseite
wurden inflationsbedingte Steigerungen vorgese-
hen.

Die Wirtschaftsplane wurden bewusst mit einem
negativen Ergebnis aufgestellt, da aus meiner
Sicht ein weiteres Ansteigen der Riicklagen weder
im Sinne des NBV noch im Interesse der Vereine
liegt. Aufgrund der gebotenen vorsichtigen Schat-
zung von Strafen hat sich allerdings das Jahreser-
gebnis in der Vergangenheit immer besser darge-
stellt als geplant. Deshalb muss aus meiner Sicht
eine Planung ein Abschmelzen der Ricklagen vor-
sehen, um wenigstens eine weitere Steigerung
der Rucklagen zu vermeiden.

Allerdings ist die Planung fiir das Jahr 2028 mit
erheblichen Unsicherheiten behaftet, da insbe-
sondere die Hohe der Zuschiisse, die immerhin
rund ein Drittel der Einnahmen ausmachen, erst
im zweiten Halbjahr 2027 planbar sein wird.

Daher schlage ich dem Verbandstag zum

1. Januar 2028 eine Erhohung der Verbands-ab-
gabe um 10 % vor, die durch Prasidiumsbeschluss
allerdings wieder ganz oder teilweise ausgesetzt
werden kann. Dies entspricht aus meiner Sicht der

bewadhrten Vorgehensweise, die wir schon fir die
Verbandsabgabenerhéhung fiir das Jahr 2026 be-
schlossen hatten. Es gibt uns bei moglicherweise
deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen
eine Reaktionsmoglichkeit, von der ich allerdings
glaube, dass wir sie nicht zur Anwendung bringen
mussen.

Der Haushaltsausschuss hat die Wirtschaftsplane
flr die Jahre 2027 und 2028 beraten und in der
vorgelegten Form empfohlen und empfiehlt auch
den Antrag zur Verbandsabgabe.

Ablauf Finanzbuchhaltung, Aufarbeitung AuBen-
stinde und Aufgabenverteilung Geschaftsstelle

Seit 1. Marz 2024 wird die laufende Finanzbuch-
haltung nicht mehr durch die Steuerberatung vor-
genommen. Lohnbuchhaltung und Jahresab-
schluss werden weiter durch die Steuerberatung
erstellt. Diese Aufgabenverteilung hat sich aus
meiner Sicht bewahrt. Die vorbereitenden Arbei-
ten erfolgen in der Geschaftsstelle und die lau-
fende Verbuchung durch mich. Dadurch konnten
wir den Kommunikationsaufwand deutlich ver-
mindern und das Controlling durch mich deutlich
verbessern. Die Aufgabenverteilungen wurden
klar abgestimmt und werden in zweiwochentli-
chen Besprechungen nachgehalten und ggf. an-
gepasst.

AulRerdem wurde die zum 1. Januar 2025 erfor-
derliche Umstellung auf einen neuen Kontenrah-
men genutzt, um die verwendeten Konten zu
straffen, den Aufwand fiir die Bearbeitung zu
vermindern und die Aussagekraft der Konten aus
meiner Sicht deutlich zu erhéhen. Die Jahresab-
schliisse 2024 und 2025 sind dadurch zwar nur
bedingt vergleichbar, aber in Zukunft wird auch
der Abgleich zwischen Wirtschaftsplanen und den
Jahresergebnissen deutlich transparenter moglich
sein.

Die im Bericht zum Verbandstag 2024 angekiin-
digte Aufarbeitung der Zahlungsriickstande seit
dem Jahr 2022 wurde erfolgreich durchgefihrt.
Aus den Jahren 2022 und 2023 bestehen keine



Ruckstande mehr, 2024 sind es 375 Euro und
2025 noch 1.135 Euro.

Seit November 2025 haben wir zudem ein monat-
liches Mahnverfahren etabliert, mit dem im mo-
natlichen Abstand nach Falligkeit eine Zahlungser-
innerung sowie eine erste und eine zweite Mah-
nung erfolgt. Danach noch offene Betrdage werden
durch mich weiterverfolgt und flihren ggf. zum
Vorschlag einer Sperre flr den Verein an Vorstand
und Prasidium.

Nicht inbegriffen sind die Forderungen gegeniber
unserem bisherigen Partner Peakzone. Hier be-
stehen noch offene Forderungen von knapp 9.000
Euro brutto, bei denen abzuwarten bleibt, ob sie
realisiert werden kdnnen.

AulRerdem wurde in einem gemeinsamen Prozess
mit der Geschéftsstelle eine Ubersicht aller Auf-
gaben der Geschaftsstelle erstellt und die Ar-
beitsprozesse und Zustandigkeiten sowie Vertre-
tungsregelungen festgelegt. Das Ziel ist die ver-
lassliche Abarbeitung der Aufgaben sicherzustel-
len und auch den Wissenstransfer bei Personal-
wechsel zu erleichtern.
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Begleitung Bereiche Bildung und Schiedsrichter-
wesen, Zusammenarbeit im Verband

In meinen Aufgabenbereich fallt auch die Beglei-
tung des Bildungsbereiches und seit Herbst des
Jahres 2025 auch des Schiedsrichterbereiches sei-
tens des Vorstandes.

Hier gilt mein Dank allen handelnden Personen im
Ehren- und Hauptamt fiir die engagierte und kon-
struktive Zusammenarbeit.

Das gilt ebenso fir die Zusammenarbeit mit dem
Vorstand, dem Prasidium, dem Haushaltsaus-
schuss und den Mitarbeitenden in der Geschafts-
stelle.

Diese gute Zusammenarbeit hat mich bewogen
mein Amt zumindest bis zum Ende meiner derzei-
tigen Wahlperiode, bis zum Verbandstag 2028
auszuiiben und nicht wie urspriinglich angedacht
schon in diesem Jahr abzugeben.

Mit sportlichen Griil3en,

Carsten Brokelmann



WIRTSCHAFTSPLANE 2026 ¢ 2027 o 2028

Kontobezeichnung Einnahmen 2. Plan 2026 1. Plan 2027 1. Plan 2028

Verbandsabgabe 275.000 € 275.000 € 275.000 €
Zuschusse 280.000 € 270.000 € 275.000 €
Sonstige Einnahmen idealer Bereich 0€ 0€ 0€
Sonstige Geschaftsbetriebe 30.000 € 30.000 € 30.000 €
Trainer (Bildung) 25.000 € 25.000 € 25.000 €
NBV-Jugend 2.500 € 3.000 € 3.000 €
Leistungssport 90.000 € 90.000 € 90.000 €
Schiedsrichter 71.000 € 75.000 € 75.000 €
Sportentwicklung e Breitensport  3x3 12.000 € 12.000 € 12.000 €
Sportorganisation 83.000 € 90.000 € 90.000 €

Summe Einnahmen 868.500 € 870.000 € 875.000 €
Kontobezeichnung Ausgaben 2. Plan 2026 1. Plan 2027 1. Plan 2028

Abschreibungen -17.000 € -15.000 € -15.000 €
Personalkosten -400.000 € -400.000 € -410.000 €
Raum e Verwaltungskosten ¢ Gremien -130.000 € -135.000 € -140.000 €
Trainer (Bildung) -60.000 € -61.500 € -63.000 €
NBV-Jugend -14.500 € -15.000 € -15.000 €
Leistungssport -135.000 € -135.000 € -135.000 €
Schiedsrichter -50.000 € -51.000 € -52.000 €
Sportentwicklung ¢ Breitensport ¢ 3x3 -22.000 € -24.000 € -25.000 €
Sportorganisation -32.000 € -40.000 € -42.000 €
Schulsport ® Minibasketball -6.000 € -6.000 € -6.000 €
Summe Ausgaben -866.500 € -882.500 € -903.000 €
Ergebnis 2.000 € -12.500 € -28.000 €
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AKTIVA

BILA

Nds. Basketbz
Hanr

Z2U

31. Dezem|

A. ANLAGEVERMOGEN

I. Immaterielle
Vermdégensgegenstande

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ahnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten

[I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschaftsausstattung
Vereinsausstattung

B. UMLAUFVERMOGEN

|. Forderungen, sonstige
Vermdégensgegenstande

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
2. Sonstige Vermdgensgegensténde

[l. Kasse, Bank

Ubertrag

14

EUR

35.449,98
1.640,57

Geschaftsjahr Vorjahr
EUR EUR

6.232,00 11.942,00

43.471,00 42.604,00

49.936,69
37.090,55 203,78

75.062,56 43.746,28

161.856,11 148.432,75



Blatt 1

ANZ
llverband e.V.
over
m
ber 2024 PASSIVA
Geschaftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. VEREINSVERM OGEN
|. Gewinnriicklagen
1. Gebundene Gewinnriicklagen 25.000,00 30.000,00
2. Freie Gewinnrlicklagen 49.527 10 14.547 .95
3. Sonstige Gewinnricklagen 44 261,33 118.788,43 44 261,33
B. RUCKSTELLUNGEN
1. sonstige Rickstellungen 4.101,19 3.980,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 31.095,95 34.703,56
2. Sonstige Verbindlichkeiten 7.420,54 38.516,49 19.212,08
D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN 450,00 4.170,00
Ubertrag 161.856,11 150.874,92
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BILA

Nds. Basketbz

Hann

2u

AKTIVA 31. Dezem

Geschaftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Ubertrag 161.856,11 148.432,75
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-

POSTEN 0,00 244217
161.856,11 150.874,92
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Blatt 2

ANZ

llverband e.V.

over

m

ber 2024 PASSIVA

Geschaftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Ubertrag 161.856,11 150.874,92
161.856,11 150.874,92
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Nds. Basketballverband e.V.

Hannover

A. IDEELLER BEREICH

|. Nicht steuerbare Einnahmen
1. Mitgliedsbeitrage
2. Zuschusse
3. Sonstige nicht steuerbare
Einnahmen

I1. Nicht anzusetzende Ausgaben
1. Abschreibungen
2. Personalkosten
3. Reisekosten
4. Raumkosten
5. Ubrige Ausgaben

Gewinn/Verlust
ideeller Bereich

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

|. Ideeller Bereich
(ertragsteuerneutral)
1. Steuerneutrale Einnahmen
Spenden
2. Nicht abziehbare Ausgaben
Gezahlte/hingegebene Spenden

Gewinn/Verlust
ertragsteuerneutrale Posten

C. VERMOGENSVERWALTUNG
|. Einnahmen
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen
Miet- und Pachtertrage
Sonstige ertragsteuerfreie

Einnahmen

Gewinn/Verlust
Vermdégensverwaltung

D. SONSTIGE GESCHAFTSBETRIEBE
|. Sonstige Geschaftsbetriebe 1

1. Umsatzerlose

Ubertrag

EUR

249.494,00
274.926,26

332.121.03

26.264,12
336.348,71
1.664,20
37.794,19
438.146.05

8.100,00

1.150.00

3.000,00

1.785.00

Geschaftsjahr

EUR

856.541,29

840.217,27

16.324,02

e =y

6.950,00

6.950,00

SR s 1 R0 ]

4.785,00

4.785,00

=t

37.239,03

65.298,05

Blatt 3

Vorjahr

EUR

239.689,00
212.477,09

256.288,64

26.394,69
272.598,62
1.331,50
32.590,22
378.434,38

2.894,68-

——————~—=rh

850,00

850,00

0,00

3.600,00

0,00

3.600,00

E

8.226,14

8.931,46



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Nds. Basketballverband e.V.
Hannover

Ubertrag

2. Materialaufwand
Aufwendungen fur Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und fur bezogene Waren

3. Sonstige betriebliche

Aufwendungen

Gewinn/Verlust
Sonstige Geschaftsbetriebe 1

Gewinn/Verlust
Sonstige Geschiftsbetriebe

E. JAHRESERGEBNIS

1. Ergebnisvortrage aus
dem Vorjahr

2. Entnahmen aus gebundenen

Ergebnisrucklagen
3. Einstellungen in die freien

Ergebnisrucklagen
(§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)

F. ERGEBNISVORTRAG

19

EUR

18.067,82

17.251.08

—N

Geschaftsjahr
EUR

65.298,05

35.318,90
1.920.13

—— e

920 5iS

—tester, Lo

29.979,15

0,00

5.000,00

34.979,15

0,00

Blatt 4

Vorjahr
EUR

8.931,46

4.499,19

0,00

) IS

S:l26.99

4.432,27

0,00

0,00

4.432,27

0,00



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Nds. Basketballverband e.V.

Hannover

Konto

2111 00

2301 01
2301 02
2301 04
2301 30
2301 99
2303 00

2003 00
2400 00
2400 90
2400 99
2401 04
2401 08
240112
240117
2401 99
2423 00

2500 00
2501 00

2552 00
2554 00
25655 00
2555 01
25655 03
2556 00
2556 01
2557 00
2558 00
2558 10

2560 00
2562 00

2661 00
2663 00
2663 01

2701 00
2701 01

Ubertrag

Bezeichnung
IDEELLER BEREICH

Mitgliedsbeitrage
Verbandsabgabe

Zuschiisse

LSB Niedersachsen Férdermittel

LSB - Sonstige Zuschuesse

LSB - sonstige Zuschlsse, Projektmittel
Lotto Sportstiftung - Zuschiusse

LSB Niedersachsen Férdermittel Ruckzahl.
Sonstige Zuschusse

Sonstige nicht steuerbare
Einnahmen

Ergebnis BFV Weser-Ems

Sonstige Einnahmen ideeller Bereich
Sonstige Ertrage

Sonstige Ertrage Vorjahre
Teilnehmerbeitrage

Meldegelder
Schiedsrichter-Gestellungspflicht
Strafen/Gebulhren

Ertrage AAG Erstattung

Ertrage Auflésung sonst.stl.Ricklagen

Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen
Sofortabschreibung GWG

Personalkosten

Gehalter

Aufwandsentschadigungen

Sozialabgaben AG-Anteil

Pauschalsteuer Minijobber

Pauschalsteuer §37b Geschenke GeschFreun
Aushilfsléhne

Pauschale LSt §37b AN
Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN
Beitréage zur Berufsgenossenschaft
Beitrage zur Klnstlersozialkasse

Reisekosten
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand
Reisekosten AN Ubernachtung u. Verpfleg.

Raumkosten

Miete Geschaftsstelle

Nebenkosten Miete Geschéftsstelle
Reinigungskosten Geschéaftsstelle

Ubrige Ausgaben

Biro- und Geschaftsbedarf
Leasing- / Mietraten Drucker

20

EUR

189.669,20
25.920,00
33.994,11
20.000,00

7.855,05-
13.198,00

gl RSN

0,00
3.355,00
20.178,89
4.981,14
144.054,41
49.660,00
43.900,00
57.608,49
7.944,74
438,36

— ERPNINIAS

19.333,80-
6.930,32-

A

261.231,55-
1.740,00-
62.668,71-
247 12-
103,36-
9.128,00-
0,00

0,00
729,97-
500,00-

—_— NN

1.664,20-
0,00

—_— NI,

33.068,65-
1.648,75-
3.076,79-

L0

5.5621,71-
851,52-

6.373,23-

Geschaftsjahr

EUR

249.494,00

274.926,26

332.121,03

26.264,12-

336.348,71-

1.664,20-

37.794,19-

454.470,07

Blatt 5

Vorjahr
EUR

239.689,00

144.589,26
25.920,00
38.282,25

2.000,00
10.500,00-
12.185,58

201,99-
0,00
0,00
715,00
113.913,80
47.730,00
34.844,01
50.742,41
8.087,05
458,36

20.083,81-
6.310,88-

207.705,83-
2.360,00-
50.931,11-
124,80-
0,00
6.240,00-
1.031,10-
3.082,50-
623,28-
500,00-

977,00-
354,50-

28.612,86-
1.053,35-
2.924,01-

5.381,88-
851,52-

369.306,30



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Nds. Basketballverband e.V.

Hannover

Konto

Ubertrag

2701 03
2701 04
2701 05
2701 11
270112
270113
2702 00
270310
2704 00
2705 00
2705 01
2751 00
2753 00
2801 18
2801 34
2801 51
2801 69
2802 00
2803 00
2803 03
2803 04
2803 05
2803 24
2804 00
281000
2810 20
2810 42
2894 00
2894 01
2894 02
2895 00
2900 00
2900 30
2900 40
2900 60
290070
2900 99
2901 00
2001 01
2902 00

3220 00

3251 00

Ubertrag

Bezeichnung

Ubrige Ausgaben

Post- und Telefonkosten
Anschaffungen/Software

Kosten EDV

Kontofluhrungsgeblhren

Sonstige Aufwendungen (Getranke Buro)
Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter
Allgemeine Projektkosten
Physiotherapie

Sonstige Verwaltungskosten
Kfz-Leasing

Fahrzeugkosten

Mitgliedsbeitréage DBB, DOSB, DJH
Versicherungen, Beitrage

Ausristung (Kader, Schiedsrichter, etc.)
Arbeitstagungen Sportorganisation
sonst. Kosten Spielbetrieb
Ausschittung Jugendumlage § 15 NBV-JO
Geschenke, Jubilaen, Ehrungen
Ausbildungskosten

Honorare

Reisekosten - Fahrtkosten
Ubernachtung u. Verpflegung Lehrgénge
Schiedsrichterkosten

Breitensport

Offentlichkeitsarbeit

Vorstand - Reisekosten

Verbandstag - Tagungskosten
Finanzbuchhaltung

Lohnbuchhaltung

Jahresabschluss

Rechts- und Beratungskosten
Kfz-Kosten

Tanken

Kfz-Reparaturen

Bewirtungskosten

Sonstige Kosten

Aufwendungen Vorjahr

Hallenmiete

Raummieten

Anteil Gemeinkosten wirtschaftlicher GB

ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

Spenden
Erhaltene Spenden / Zuwendungen

Gezahltefhingegebene Spenden
Gezahlte Spenden / Zuwendungen

21

EUR

6.373,23-

5.384,39-
3.458,05-
7.992,04-
990,10-
2.219,38-
8.078,11-
3.787,70-
4.000,00-
5.800,95-
10.771,00-
0,00
2.035,83-
829,65-
31.537,69-
0,00
0,00
800,00-
309,00-
1.353,80-
101.380,82-
48.095,24-
138.409,13-
21.227,50-
0,00
8.253,56-
0,00
6.954,89-
6.267,32-
2.278,04-
3.480,00-
476,36-
2.997,36-
3.243,21-
0,00
2.762,70-
9.048,01-
0,00
2.032,17-
2.769,90-
17.251,08

Geschaftsjahr

EUR

454.470,07

438.146,05-

8.100,00

1.150,00-

23.274,02

Blatt 6

Vorjahr
EUR

369.306,30

6.560,04-
6.531,17-
6.227,12-
1.079,86-
1.791,55-
6.483,61-
4.275,30-
0,00
1.475,58-
10.481,33-
399,20-
1.901,68-
3.208,70-
15.074,76-
807,50-
4.534,18-
0,00
1.508,16-
10.282,54-
72.336,35-
47.824,68-
120.566,15-
2.192,40-
1.690,00-
0,00
580,60-
0,00
9.579,50-
3.500,03-
3.480,00-
5.590,49-
4.112,70-
5.581,98-
795,00-
3.074,43-
3.818,03-
1.120,96-
2.855,40-
880,00-
0,00

850,00

850,00-

2.894,68-



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Nds. Basketballverband e.V.

Hannover

Konto

Ubertrag

4110 00

4000 01

8030 00
8030 30
8030 31
8047 00

8150 00
8150 31
8154 00

8308 00

3950 00

3953 00

3965 00

Bezeichnung

VERMOGENSVERWALTUNG

Miet- und Pachtertriage
Miet- u. Pachtertrage 0% USt

Sonstige ertragsteuerfreie
Einnahmen
Einnahmen aus einmaliger Vermietung

SONSTIGE GESCHAFTSBETRIEBE

Um satzerldse

Erlése 19% USt

Sponsoring Peakzone 19% USt
Sponsoring Bekleidung Peakzone 19% USt
Gewdhrte Skonti

Aufwendungen fiir Roh-,

Hilfs- und Betriebsstoffe

und fiir bezogene Waren

Wareneinkauf

WE Sponsoring Bekleidung Peakzone 19% VSt
Wareneingang 19% Vorsteuer

Sonstige betriebliche
Aufwendungen
Anteil Gemeinkosten wirtschaftlicher GB

JAHRESERGEBNIS
Jahresergebnis

Ergebnisvortrage aus
dem Vorjahr
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus gebundenen
Ergebnisriicklagen
Entnahme Rucklagen (zweckgebunden)

Einstellungen in die freien
Ergebnisriicklagen

{§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)

Einst.i.freie Ruckl.§ 62 (1) Nr. 3 AO

22

EUR

14.436,59
5.000,00
17.802,44
0.00

PR St b

0,00
17.802,44-
265,38-

NI NI R

Geschaftsjahr
EUR

23.274,02

3.000,00

1.785,00

37.239,03

18.067,82-

17.251,08-

29.979,15

0,00

5.000,00

34.979,15-

Blatt 7

Vorjahr
EUR

2.894,68-

3.600,00

0,00

8.226,15
0,00
0,00
0,01-

4.499,19-
0,00
0,00

0,00

4.432,27

0,00

0,00

4.432,27-



Niedersichsischer V2.7
Basketballverband e.V. N ':: By
WS

Revisionsbericht fiir das Jahr 2024 zum NBV-Verrhégensstatus

mit Gewinn- und Verlustrechnung

Wir haben am 4. Juli 2025 im persénlichen Beisein von Tobias Ingler (NBV-Geschéaftsstelle,
Sachbearbeitung/Verwaltung) sowie dem digital zugeschalteten NBV-Geschaftsfuhrer Danny
Traupe-Busch in den Rdumen der NBV-Geschéftsstelle die Kassenunterlagen des NBV fiir
das Geschéftsjahr 2024 geprift.

Geprift wurden quantitativ und stichprobenartig die Kontobewegungen sowie der Bericht Gber
den Vermégenstatus mit Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024, der vom
Steuerberatungsburo Olaf Schilling, Hannover, erstellt worden ist. Hierbei fielen uns keine
Unregelmérsligkeiten oder Lucken auf. Auftretende}Fragen zu einzelnen Kontostellen wurden

~ von Tobias Ingler sowie Danny Traupe-Busch umfassend beantwortet.

Die Revision erstreckte sich in hohem MaRe auf die qualitative Uberpriifung der Verwendung
der Finanzmittel im Sinne der Aufgaben des NBV. Wir konnten feststellen, dass die
Finanzmittel in der Sache sinnvoll und angemessen verwendet worden sind. Positiv ist den
Revisoren aufgefallen, dass sich der NBV sowohl in der sportlichen Sicht (z.B. Arbeit mit den
Kadern) als auch im Administrativen zukunftsfahig aufgestellt hat.

AbschlieRend ist festzuhalten, dass die Kassenfilhrung und der Geschéaftsbetrieb des NBV
insgesamt rechnerisch korrekt und nach den Grundsatzen der haushalterischen Vernunft

abgewickelt worden sind.

Wir beantragen die Entlastung des Vizeprasidenten | (u.a. Finanzen) sowie des gesamten
Vorstandes. '

Hannover, 4. Juli 2025

Klaus Hantelmann : Frank Schmitz

Niedersachsischer Basketballverband e.V. | Gottinger Chaussee 115 | 30459 Hannover | 0511 449853-11 | info@nbv-basketball.de




GESCHAFTSJAHR 2025

> Bilanz

> Gewinn- & Verlustrechnun
> Kontennachweis

> Revisionsbericht






Bilanz zum

Nds. Basketba

Hanr
AKTIVA
EUR EUR
A. Anlagevermogen
I. Immaterielle Vermdgensgegenstidnde
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.262,00
Il. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 37.868,00
Summe Anlagevermdgen 39.130,00
B. Umlaufvermogen
|. Forderungen und sonstige Vermégensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26.839,44
2. sonstige Vermdgensgegenstdnde 2.190,96 29.030,40
Il. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 101.426,53
Summe Umlaufverm égen 130.456,93

26

169.586,93



Blatt 1

31.12.2025
llverband e. V.
over
PASSIVA
EUR EUR
A. Eigenkapital Verein
. Gewinnrucklagen
1. Freie Ricklage 70.320,68
2. Sonstige Gewinnriicklagen 75.000,00 145.320,68
Il. Ergebnisvortrag 0,00
Summe Eigenkapital 145.320,68
B. Rickstellungen
1. sonstige Rickstellungen 4.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.319,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 15.319,37
2. sonstige Verbindlichkeiten 4.946,88
- davon aus Steuern EUR 4.481,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 4.946,88 20.266,25

27

169.586,93



o

a)

b)

6.
a)

7.
a)
b)

8.
a)

Ubertrag

Ertrage aus Mitgliedsbei-
tragen, Aufnahmegebihren
und Umlagen

Ertrage aus Spenden

Umsatzerldse

Gesamtleistung

sonstige betriebliche Ertrage

Ertrage aus der Auflésung
von Rickstellungen

Ubrige sonstige betriebliche
Ertrage

Materialaufwand

Aufwendungen fur Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und fur bezogene Waren

Personalaufwand
Léhne und Gehiélter

soziale Abgaben und Auf-
wendungen fur Altersversor-
gung und fur Unterstitzung

Abschreibungen

auf immaterielle Vermégens-
gegenstdnde des Anlagever-
md&gens und Sachanlagen

28

Gewinn- und Verlustrechnung - Sphare

Nds. Basketba

Hanr

Ideeller Bereich Vermdgensverwaltun
31.12.2025 31.12.202
EUR EU
283.024,10 0,0
1.600,00 0,0
61.021,66 3.600,0(
345.645,76 3.600,0
477,35 0,0
267.173,44 0,0
267.650,79 0,0l
0,00 0,0
278.380,06 0,0
68.124,85 0,0
346.504,91 0,0
16.175,02 0,0
250.616,62 3.600,0



2nubersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

llverband e.V.

over

Is| Zweckbetriebe
5 31.12.2025
R EUR
) 0,00
) 0,00
) 242.828,57
0 242.828,57
) 0,00
) 0,00
) 0,00
) 0,00
) 0,00
) 0,00
) 0,00
) 0,00
) 242.828,57

Wirtschaftliche
Geschaftsbetriebe
31.12.2025

EUR

0,00
0,00

21.020,77

21.020,77

0,00

0,00

0,00

11.518,01

0,00

0,00
0,00

0,00

9.502,76

29

Blatt 2

Gesamtsicht bis

S 22025
EUR

283.024,10
1.600,00

328.471,00

613.095,10

477,35

267.173,44

267.650,79

11.518,01

278.380,06

68.124,85

346.504,91

16.175,02

506.547,95



Ubertrag

9.

d)
e)

9)

10.

1.

12.

13.

14.

a)

sonstige betriebliche Aufwen-
dungen

Raumkosten

Versicherungen, Beitrage
und Abgaben

Reparaturen und Instandhal-
tungen

Fahrzeugkosten
Werbe- und Reisekosten

verschiedene betriebliche
Kosten

Ubrige sonstige betriebliche
Aufwendungen

Ertrage aus anderen Wertpa-
pieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermégens

Ergebnis nach Steuern

Jahresergebnis

Einstellungen in freie Rickla-
gen

Einstellungen in sonstige
Ergebnisriicklagen

sonstige Ergebnisricklage

15. Ergebnisvortrag

30

Gewinn- und Verlustrechnung - Sphare

Nds. Basketbe

Hann

Ideeller Bereich Vermdgensverwaltur

31.12.2025 342207
EUR EU
250.616,62 3.600,01
38.363,52 0,0t
6.364,07 0,0t
10.493,39 0,0t
8.281,92 0,0
14.797.39 0,0
215.998,18 0,0
0,00 0,01
204.298 47 0,0
0,00 964 11
43.681,85- 4.564,1\
43.681,85- 4.564,1\



>nubersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

llverband e.V.

over

Zweckbetriebe

31.12.2025
EUR

242.828,57

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

180.252,81

200,00

180.452,81

0,00

62.375,76

62.375,76

20.793,58

5.738,67

35.843,51

Wirtschaftliche

Geschiftsbetriebe

31.12.2025
EUR

9.502,76

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

6.228,52

0,00

6.228,52

0,00

3.274,24

3.274,24

31

Blatt 3

Gesamtsicht bis

31.12.2025
EUR

506.547,95

38.363,52
6.364,07

10.493,39
8.281,92
14.797,39

402.479,51

200,00
480.979,80

964,10

26.532,25

26.532,25

20.793,58

5.738,67

0,00



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Nds. Basketballverband e.V.

Hannover

IDEELLER BEREICH

Konto

4000 00

4040 00

4203 01
4203 04
4207 02
4207 03
4207 05

4930 00

4828 00
4828 01
4829 00
4830 00
4972 00

6020 00
6030 00
6036 00

6110 00
6120 00
6171 00

6200 00
6220 00
6260 00

6310 00
6318 00
6330 00

6400 00
6420 00

6495 00

6560 00

6630 00
6640 00
6650 00
6664 00
6668 00

Ubertrag

Bezeichnung

Ertrage aus Mitgliedsbeitragen, Aufnahmegebiihren und Umlagen
Verbandsabgabe

Ertrage aus Spenden
Erhaltenene Spenden, Zuwendungen

Umsatzerlose
TN-Beitrage Bundestag
TN-Beitrage Leistungssport
TN-Beitrage Jugendbildung
TN-Beitrage Trainer
TN-Beitrage Schiedsrichter

Ertrage aus der Auflosung von Ruckstellungen
Ertrage Auflésung von Rickstellungen

ubrige sonstige betriebliche Ertrage
LSB Férdermittel

LSB Fordermittel Rtickzahlung
Sonstige Zuschisse

Sonstige Ertrage

Erstattungen AufwendungsausgleichsG

Lohne und Gehalter

Gehalter

Aushilfsldhne

Pauschale Steuer fur Minijobber

soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung und fiir Unter-
stlitzung

Sozialabgaben AG-Anteil

Beitrége zur Berufsgenossenschaft

Soziale Abgaben fur Minijobber

Abschreibungen

auf immaterielle Vermogensgegenstande des Anlagevermogens und
Sachanlagen

Abschreibung immaterielle VermG

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sofortabschreibung GWG

Raumkosten

Miete Geschaftsstelle
Nebenkosten Miete Geschéftsstelle
Reinigung Geschaftsstelle

Versicherungen, Beitrage und Abgaben
Versicherungen
Mitgliedsbeitrage DBB, DOSB, DJH

Reparaturen und Instandhaltungen
Kosten fur Hard- und Software

Fahrzeugkosten
Leasing Kfz

Werbe- und Reisekosten
Repréasentation

Bewirtungskosten

Reisekosten Arbeitnehmer Ubrige
Reisekosten Arbeithenehmer VMA
Reisekosten Arbeithnehmer km-Geld
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EUR EUR
283.024,10
1.600,00
756,30
135,00
5.775,00
19.200,00
35.155,36 61.021,66
477,35
228.026,97
2.013,00-
20.461,37
790,00
19.908,10 267.173,44
264.787 54
13.326,00
266,52 278.380,06
64.629,42
698,23
2.797,20 68.124,85
4.970,00
9.633,53
1.571,49 16.175,02
34.240,32
1.258,80
2.864,40 38.363,52
2.891,89
3.472,18 6.364,07
10.493,39
8.281,92
10.081,92
40,60
2.447 87
303,40
1.923,60 14.797,39
172.316,33



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Nds. Basketballverband e.V.

Hannover

IDEELLER BEREICH

Konto

Ubertrag

6300 00
6301 01
6301 02
6301 03
6301 05
6302 01
6302 02
6302 03
6302 05
6302 09
6302 10
6303 01
6303 02
6303 03
6303 04
6303 05
6303 10
6304 01
6304 02
6304 03
6304 04
6304 05
6304 06
6304 07
6304 09
6304 10
6305 01
6305 02
6305 03
6305 04
6305 05
6305 06
6305 09
6800 00
6815 00
6821 00
6830 00
6840 00
6850 00
6855 00
6855 99

Bezeichnung

verschiedene betriebliche Kosten
Kfz-Kosten

Ausriustung Verband allgemein
Ausristung Jugend

Ausriustung Trainerwesen

Ausriustung Schiedsrichterwesen
Honorare Verband allgemein
Honorare Jugenbildung

Honorare Trainerwesen

Honorare Schiedsrichterwesen
Honorare Integration

Honorare Schulsport, Minis

Kosten Veranstaltungen Verband allgemein
Kosten Veranstaltungen Jugendbildung
Kosten Veranstaltungen Trainerwesen
Kosten Veranstaltungen Leistungssport
Kosten Veranstaltungen Schiedsrichterw.
Kosten Veranstaltungen Schule. Minis
Kosten Gremien Verband allgemein
Kosten Gremien Jugend

Kosten Gremien Trainerwesen

Kosten Gremien Leistungssport
Kosten Gremien Schiedsrichterwesen
Kosten Gremien Spielbetrieb

Kosten Gremien Breitensport

Kosten Gremien Integration

Kosten Gremien Schule, Minis
sonstige Kosten Verband allgemien
sonstige Kosten Jugend

sonstige Kosten Trainerwesen
sonstige Kosten Leistungssport
sonstige Kosten Schiedsrichter
sonstige Kosten Spielbetrieb

sonstige Kosten Integration
Porto/Telefon

Buro- und Geschéftsbedarf
Fortbildungskosten

Buchhaltung

Leasing Buro
SonstigeVerwaltungskosten
Nebenkosten Geldverkehr

Anteil Gemeinkosten wirtschaftl. GB

Jahresergebnis
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EUR EUR

172.316,33

5.566,87
323,57
450,45
163,47

2.164,30

2.327,55

9.288,30

9.303,62

31.494,59
10.391,40
300,00
26.248,92
21.108,65
17.923,32

2,35-

14.175,59
1.567,00
16.245,72

2.931,26
112,62

2.281,23
739,20

2.291,29

25,00
800,00
458,46

6.079,49
215,29
250,22

5.069,75
236,34
411,70

1.112,38

5.648,47

3.407,72

7.755,156

11.296,40

1.037,16
206,83
829,77

6.228,52- 215.998,18

43.681,85-



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Nds. Basketballverband e.V.

Hannover
VERMOGENSVERWALTUNG
Konto Bezeichnung

Umsatzerlose
4128 00 Vermietung § 4 Nr. 12 UStG

Ertrage aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage-

vermogens
7020 00 Zins- und Dividendenertrage

Jahresergebnis
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EUR EUR

3.600,00

964,10

4.564,10



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Nds. Basketballverband e.V.

Hannover

ZWECKBETRIEB

Konto

4203 04
4203 06
4203 07
4203 12
4203 15
4203 16
4205 08

6301 01
6301 04
6301 06
6301 08
6302 03
6302 04
6302 06
6302 07
6302 08
6303 04
6303 06
6303 07
6303 08
6304 04
6304 06
6305 04
6305 06
6305 08

6393 01

7781 00

7768 00

Bezeichnung

Umsatzerlose

TN-Beitrage Leistungssport
Meldegelder

TN-Beitrage Camps
Jugendfehlumlage
Schiedsrichtergestellungspflicht
Strafen/Gebihren

TN-Beitrage 3x3

verschiedene betriebliche Kosten
Ausrustung Verband allgemein
Ausristung Leistungssport
Ausrustung Spielbetrieb
Ausriustung 3x3

Honorare Trainerwesen

Honorare Leistungssport
Ehrenamtspauschale Spielleiter
Honorare Camps

Honorare 3x3

Kosten Veranstaltungen Leistungssport
Schiedsrichterkosten Spielbetrieb
Kosten Veranstaltungen Camps
Kosten Veranstaltungen 3x3

Kosten Gremien Leistungssport
Kosten Gremien Spielbetrieb
sonstige Kosten Leistungssport
sonstige Kosten Spielbetrieb
sonstige Kosten 3x3

ubrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Ausschuttung Jugendfehlumlage

Jahresergebnis

Einstellungen in freie Ricklagen
Einst.i.freie Ruckl.§ 62 (1) Nr. 3 AO

Einstellungen in sonstige Ergebnisriicklagen

sonstige Ergebnisriicklage
Einst.and. Gew.rtickl./son.Ergebnisrickl.

Ergebnisvortrag
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EUR EUR

71.885,00
50.220,00
9.180,00
3.200,00
51.550,00
56.055,01

738,56 242.828,57

449,94
3.768,04
574,62
106,35
846,00
40.542,89
6.826,00
1.457,50
536,00
69.600,49
14.829,03
10.285,44
8.126,97
113,83
336,20
9.157,28
7.951,13

4.745,10 180.252,81

200,00

62.375,76

20.793,58

5.738,67

35.843,51



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Nds. Basketballverband e.V.

Hannover

WIRTSCHAFTLICHER GESCHAFTSBETRIEB

Konto

4200 00
4220 30
4412 00
4412 20

5200 20

6308 00

Bezeichnung

Umsatzerlose

Erlése Verkauf 19 %

Erlose aus Werbung 19 % § 64 (6) AO
Sponsoring Peakzone 19% USt
Sponsoring Bekleidung Peakzone 19% USt

Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fur bezogene

Waren
WE Sponsoring Bekleidung Peakzone 19%VSt

verschiedene betriebliche Kosten
Anteil Gemeinkosten wirtschaftl. GB

Jahresergebnis
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EUR EUR
752,49
3.750,27
5.000,00

11.518,01 21.020,77

11.518,01

6.228,52

3.274,24



Niedersédchsischer
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Revisionsbericht fiir das Jahr 2025 zum NBV-Vermégensstatus

mit Gewinn- und Verlustrechnung

Wir haben am 30. Mai 2026 im Beisein des NBV-Geschéftsfiihrers Danny Traupe-Busch sowie
von Vincent Brockmann (NBV-Geschéftsstelle, Sachbearbeitung/Verwaltung) in den Raumen
der NBV-Geschéftsstelle die Kassenunterlagen des NBV firr das Geschéftsjahr 2025 gepriift.

Geprift wurden quantitétiv und stichprobenartig die Kontobewegungen sowie der Bericht (iber
den Vermdgenstatus mit Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2025, der vom
Steuerberatungsbiro Olaf Schilling, Hannover, erstellt worden ist. Hierbei fielen uns keine
UnregelméBigkéiten oder Licken auf. Auftretende Fragen zu einzelnen Kontostellen wurden
von Danny Traupe-Busch und Vincent Brockmann umfassend beantwortet.

Die Revision erstreckte sich in hohem Mafe auf die qualitative Uberpri]fung der Verwendung
der Finanzmittel im Sinne der Aufgaben des NBV. Wir konnten feststellen, dass die
Finanzmittel in der Sache sinnvoll uhd angemessen verwendet worden sind. Positiv ist den
Revisoren aufgefallen, dass sich der NBV sowohl in der sportlichen Sicht (z.B. Arbeit mit den
Kadern) als auch im Administrativen weiterhin zukunftsfahig aufgestellt hat.

Abschlieffend ist festiuhalten, dass die Kassenfuhrung und der Geschéftsbetrieb des NBV
insgesamt rechnerisch korrekt und nach den Grundsatzen der haushélterischen Vernunft

abgewickelt worden sind.

Wir beantragen die Entlastung des Vizeprasidenten | (u.a. Finanzen) sowie des gesamten
Vorstandes. '

Hannover, 30. Mai 2026

Klaus Hantelmann . Frank Schmitz

Niedersdchsischer Basketballverband e.V. | Géttinger Chaussee 115 | 30459 Hannover | 0511 449853-11 | info@nbv-basketball.de
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ANTRAG 1

Anderung des Verbandsnamens — Anderung der NBV-Satzung (§ 1)

Antragsteller: Prasidium des Niedersdchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 07.05.2026
Betroffene Regelungen: § 1 Abs. 1 NBV-Satzung

Antrag

Der Verbandstag moge beschlieRen:

Den Namen des Verbandes von , Niederséchsischer Basketballverband e.V.“ in
,Niedersdchsisch-Bremischer Basketballverband e.V.” zu &ndern.

Die Kurzbezeichnung des Verbandes wird von ,NBV“in ,NBBV" gedndert.

Anderung der Satzung

Bisherige Fassung:

(1) Der Verband fiihrt den Namen Niedersdchsischer Basketballverband e.V.
(kurz: NBV).

Neiue Fassung:

(1) Der Verband fiihrt den Namen Niedersdchsisch-Bremischer
Basketballverband e.V. (kurz: NBBV).

Dariber hinaus werden alle weiteren Verweise auf ,NBV“ bzw. ,Niedersdchsischer
Basketballverband e.V.” in der Satzung, den Ordnungen, Richtlinien sowie den amtlichen
Dokumenten redaktionell angepasst.

Begriindung

Auf den jeweiligen Mitgliederversammlungen (Verbandstagen) der Landesfachverbdnde
Basketball aus Niedersachsen und Bremen wurde im Jahr 2018 die Zusammenfiihrung beider
Verbédnde beschlossen.

Zum 1. Januar 2019 sind die Bremer Vereine auf Grundlage entsprechender Beschliisse
beider Verbandstage dem Niedersédchsischen Basketballverband e.V. als Mitglieder
beigetreten.

Im Jahr 2022 wurde der Bremer Basketball Verband e.V. liquidiert. Die Basketballvereine im
Bundesland Bremen sind seitdem vollstidndig in die Verbandsstrukturen des heutigen NBV
integriert.

Mit der nun vorgesehenen Umbenennung in , Niedersdchsisch-Bremischer
Basketballverband e.V.“ (NBBV) soll dieser seit Jahren bestehenden gemeinsamen
Verbandsstruktur auch nach aufen sichtbar Rechnung getragen werden.
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Die Namensédnderung verfolgt insbesondere das Ziel, die Basketballvereine aus
Niedersachsen und Bremen sichtbar und gleichberechtigt im Verband zu reprdsentieren.
Gleichzeitig stellt sie einen weiteren integrativen Schritt dar, um die Identifikation der
Bremer Vereine mit dem gemeinsamen Landesverband zu stdrken. Darliber hinaus soll die
sportpolitische Verankerung des Basketballsports sowie dessen Interessenvertretung
gegeniber dem Landessportbund Bremen e.V. weiter ausgebaut werden. Die
Namensdnderung dient aufferdem der Starkung der gemeinsamen AuRendarstellung und
Wahrnehmung des Verbandes und vollendet konsequent die bereits im Jahr 2018
begonnene Zusammenfihrung beider Landesfachverbédnde.

Die beantragte Anderung betrifft ausschlieBlich die Namensgebung und AuRendarstellung
des Verbandes. Die bestehende Verbandsstruktur, die Mitgliedschaften sowie die bisherigen
Rechte und Pflichten der Mitgliedsvereine bleiben unberihrt.

Das Prasidium empfiehlt daher die Zustimmung zu diesem Antrag.
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ANTRAG 2

Erh6hung der Mitgliedsbeitriage (Verbandsabgabe)
Antragsteller: Prasidium des Niedersdchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 07.05.2026

Der Verbandstag moge beschlieRen:
Die Erhéhung der Mitgliedsbeitrdge (Verbandsabgabe) wie folgt.

1. Die Verbandsabgabe wird zum 01.01.2028 um 10 % auf der Basis von 2024 angehoben.
2. Das Prasidium wird ermachtigt die Erhéhung zum 01.01.2028 zu reduzieren oder ganz

auszusetzen, sofern die dann vorliegende Finanzlage dies zul&sst.

Arj.zahllder‘ s Aktueller Sockelbetrag Sockelbetrag ab 01.01.2028
Teilnehmerausweise
0 110,00 € 120,00 €
1-15 220,00 € 240,00 €
16-30 286,00 € 312,00 €
31-45 374,00 € 408,00 €
46-60 407,00 € 444,00 €
61-80 440,00 € 480,00 €
81-100 473,00 € 516,00 €
101-120 506,00 € 552,00 €
121-150 539,00 € 588,00 €
ab 151 572,00 € 624,00 €
Teilnehmerausweise DV g L (GG | Beitrag ab 01.01.2028 pro Kopf
Senioren 22,00 € 24,00 €
Junioren 9,90 € 10,80 €
Begriindung

Die Wirtschaftspldne 2027 und 2028 wurden bewusst mit einem negativen Ergebnis
aufgestellt, da ein weiteres Ansteigen der Ricklagen weder im Sinne des NBV noch im
Interesse der Vereine liegt. Aufgrund der gebotenen vorsichtigen Schitzung von Strafen hat
sich allerdings das Jahresergebnis in der Vergangenheit immer besser dargestellt als geplant.
Deshalb sieht die Planung ein Abschmelzen der Riicklagen vor, um wenigstens eine weitere
Steigerung der Riicklagen zu vermeiden.

Allerdings ist die Planung fiir 2028 mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da
insbesondere die Hohe der Zuschiisse, die immerhin rund ein Drittel der Einnahmen
ausmachen, erst im zweiten Halbjahr 2027 planbar sein wird.
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Daher wird dem Verbandstag vorgeschlagen zum 01.01.2028 eine Erhéhung der
Verbandsabgabe um 10 % auf Basis des Jahres 2024 zu beschlieRen, die durch
Prasidiumsbeschluss allerdings wieder ganz oder teilweise ausgesetzt werden kann. Dies
entspricht der bewdhrten Vorgehensweise, die schon fiir die Verbandsabgabenerhéhung
2026 beschlossen wurde. Es gibt dem Présidium bei moglicherweise deutlich
verschlechterten Rahmenbedingen eine Reaktionsmdglichkeit.

Der Haushaltsausschuss hat die Wirtschaftspldne 2027 und 2028 beraten und in der
vorgelegten Form empfohlen und empfiehlt auch den Antrag zur Verbandsabgabe.
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ANTRAG 3

Verlagerung des Strafenkatalogs in die Ausschreibung —
Anderung der NBV-Satzung (§ 24) und der NBV-Rechtsordnung (§ 10)

Antragsteller: Vorstand des Niedersdchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 07.05.2026
Betroffene Regelungen: § 24 Abs. 6 NBV-Satzung; § 10 NBV-RO & Anlage Strafenkatalog

Antrag

Der Verbandstag moge beschlieRen:

A) Anderung der Satzung

§ 24 Abs. 6 der NBV-Satzung wird ersatzlos gestrichen. Die bisherigen Absétze 7 bis 11 des §
24 werden zu den Abséatzen 6 bis 10.

Zu streichende Fassung:

(6) Der Strafenkatalog ist als Anlage Bestandteil der NBV-RO und wird vom
Verbandstag beschlossen.

Die Strafgewalt des NBV, die zuldssigen OrdnungsmafRnahmen und die Hochstgrenze der
Geld- und Ordnungsstrafen bleiben in § 24 Abs. 2 der Satzung unverdndert verankert. Der
Verweis auf den Strafenkatalog in § 24 Abs. 3 bleibt bestehen.

B) Anderung der NBV-Rechtsordnung
§ 10 der NBV-Rechtsordnung wird wie folgt neu gefasst:

Bisherige Fassung:

§ 10 Der Verbandstag beschliefst den Strafenkatalog, der als Anlage Bestandteil
der Rechtsordnung ist.

Neue Fassung:

§ 10 Der Strafenkatalog ist ein eigensténdiges Regelwerk des NBV. Er wird vom
Vorstand beschlossen und dem Anhang der Ausschreibung beigefligt. Fiir Verfahren
nach dieser Rechtsordnung ist er entsprechend mafigeblich.

Die bisherige Anlage Strafenkatalog der NBV-Rechtsordnung wird ersatzlos gestrichen.

C} Folgeanpassung der Ausschreibung

Der Strafenkatalog wird der Ausschreibung kiinftig als eigenstédndiger Anhang beigefigt; er
ist nicht Bestandteil der Ausschreibung. Die entsprechende Klarstellung in Ziffer A.29 sowie
die Streichung des dortigen Verbandstagsvorbehalts ("Die Anderungen gelten vorbehaltlich
der Verabschiedung durch den Verbandstag") nimmt der Vorstand im Rahmen seiner
Zustdndigkeit nach § 7 NBV-SO vor. Diese Folgeanpassung ist nicht Gegenstand der
Beschlussfassung des Verbandstages. Die Anderungen treten mit Beschlussfassung in Kraft.
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Begriindung

Der Strafenkatalog regelt die Hohe der Ordnungsstrafen im Spielbetrieb. Wirtschaftliche und
sportliche Rahmenbedingungen dndern sich laufend, sodass der Katalog regelmafig
angepasst werden muss. Bislang ist hierfir ein Beschluss des Verbandstages erforderlich, der
nur etwa alle zwei Jahre tagt. Notwendige Anpassungen verzogern sich dadurch erheblich.

Die Ausschreibung wird gemaf & 7 NBV-SO jéhrlich vom Vorstand beschlossen. Der
Strafenkatalog wird ihr kiinftig als eigenstdndiger Anhang beigefiigt, ohne ihr Bestandteil zu
sein. Dadurch kann er im selben jahrlichen Rhythmus angepasst werden, bleibt aber
rechtlich ein eigenes Regelwerk mit eigenem Beschlussweg. Diese Trennung ist bewusst
gewdhlt: Sie hilt die Veroffentlichung (gebiindelt mit der Ausschreibung) und die
Beschlusskompetenz (Vorstand) klar auseinander und vermeidet, dass der Strafenkatalog
allein deshalb dem Vorstand zufillt, weil er mit der Ausschreibung veroffentlicht wird.

Die Neufassung beseitigt zudem einen bestehenden Widerspruch im Regelwerk: § 26 Abs. 2
NBV-SO sieht den Strafenkatalog bereits als Anhang zur Ausschreibung vor, wiahrend § 10
NBV-RO und § 24 Abs. 6 der Satzung ihn als Anlage zur NBV-RO fiihren. Faktisch bestehen
dadurch zwei voneinander abweichende Kataloge. § 26 Abs. 2 NBV-SO bleibt unverdndert;
nach Annahme dieses Antrags ist der Strafenkatalog einheitlich und nur an einer Stelle
verortet, ndmlich als eigenstdndiger Anhang der Ausschreibung. Die Doppelstruktur wird
damit vollstdndig aufgelost.

Die Frage, welches Organ den Strafenkatalog beschlieSt, muss nicht in der Satzung geregelt
sein. Die Strafgewalt, die zul&dssigen OrdnungsmalRnahmen und die Hochstgrenze der Strafen
sind in § 24 Abs. 2 der Satzung abschlieRend verankert; die ndhere Ausgestaltung ist gemaf
§ 24 Abs. 3 ohnehin den Ordnungen vorbehalten. Die ersatzlose Streichung von § 24 Abs. 6
vermeidet daher eine Doppelregelung tiber mehrere Normebenen und erméglicht kiinftige
Anpassungen, ohne dass erneut die Satzung gedndert werden muss.

Die rechtliche Mafigeblichkeit des Strafenkatalogs fur Verfahren nach der NBV-
Rechtsordnung bleibt durch den ergidnzenden Verweis in § 10 NBV-RO erhalten.

Hinweis zum Beschlussverfahren

Teil A betrifft die Satzung und bedarf gemaR § 27 Abs. 2 der Satzung einer Mehrheit von
zwei Dritteln der moglichen Stimmen. Teil B betrifft die NBV-Rechtsordnung und bedarf
gemdfd § 12 NBV-RO eines Beschlusses des Verbandstages mit einfacher Mehrheit. Da Teil B
die Wirksamkeit von Teil A voraussetzt, sollten beide Teile gemeinsam zur Abstimmung
gestellt werden; Teil B steht unter der Bedingung der Annahme von Teil A.
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ANTRAG 4

Ermachtigung des Prasidiums zur Beschlussfassung liber den Strafenkatalog —
Anderung der NBV-Satzung (§ 24) und der NBV-Rechtsordnung (§ 10)

Antragsteller: Vorstand des Niedersdchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 07.05.2026
Betroffene Regelungen: § 24 Abs. 6 NBV-Satzung; § 10 NBV-RO

Hinweis zur Antragsreihenfolge: Dieser Antrag wird nur dann zur Abstimmung gestellt,
wenn der vorangegangene Antrag , Verlagerung des Strafenkatalogs in die Ausschreibung"
[Antrag Nr. 3] abgelehnt wurde.

Antrag

Der Verbandstag moge beschlieRen:

A) Anderung der Satzung
§ 24 Abs. 6 der NBV-Satzung wird wie folgt neu gefasst:

Bisherige Fassung:

(6) Der Strafenkatalog ist als Anlage Bestandteil der NBV-RO und wird vom
Verbandstag beschlossen.

Neue Fassung:

(6) Der Strafenkatalog wird vom Prdsidium mit einfacher Mehrheit
beschlossen.

Die Strafgewalt des NBV, die zuldssigen Ordnungsmafinahmen und die Hochstgrenze der
Geld- und Ordnungsstrafen bleiben in § 24 Abs. 2 der Satzung unverdndert verankert. Der
Verweis auf den Strafenkatalog in § 24 Abs. 3 bleibt bestehen.

B) Anderung der NBV-Rechtsordnung
§ 10 der NBV-Rechtsordnung wird wie folgt neu gefasst:

Bisherige Fassung:

§ 10 Der Verbandstag beschliefst den Strafenkatalog, der als Anlage Bestandteil
der Rechtsordnung ist.

Neue Fassung:

§ 10 Der Strafenkatalog ist ein eigensténdiges Regelwerk des NBV. Er wird vom
Prdsidium mit einfacher Mehrheit beschlossen und dem Anhang der Ausschreibung
beigefligt. Fiir Verfahren nach dieser Rechtsordnung ist er entsprechend
mafigeblich.

Die bisherige Anlage Strafenkatalog der NBV-Rechtsordnung wird ersatzlos gestrichen.
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C) Folgeanpassung der Ausschreibung

Der Strafenkatalog wird der Ausschreibung kiinftig als eigensténdiger Anhang beigefigt; er
ist nicht Bestandteil der Ausschreibung. Die entsprechende Klarstellung in Ziffer A.29 sowie
die Streichung des dortigen Verbandstagsvorbehalts ("Die Anderungen gelten vorbehaltlich
der Verabschiedung durch den Verbandstag") nimmt der Vorstand im Rahmen seiner
Zustdndigkeit nach § 7 NBV-SO vor. Diese Folgeanpassung ist nicht Gegenstand der
Beschlussfassung des Verbandstages.

Die Anderungen treten mit Beschlussfassung in Kraft.

Begriindung

Der Strafenkatalog muss regelmafig an verdnderte Rahmenbedingungen angepasst werden.
Ein Beschluss des nur etwa alle zwei Jahre tagenden Verbandstages verzogert notwendige
Anpassungen erheblich.

Der Strafenkatalog wird wie bei dem vorangegangenen Antrag als eigenstdndiges Regelwerk
gefiihrt und der Ausschreibung als Anhang beigefiigt, ohne ihr Bestandteil zu sein. Anders als
bei jenem Antrag beschliefit ihn jedoch nicht der Vorstand, sondern das Présidium. Das
Prasidium tagt deutlich hiufiger als der Verbandstag und ist gemaf § 12 Abs. 3 der Satzung
mit der Verwirklichung der Verbandstagsbeschlisse und mit strategischen Entscheidungen
betraut. Die ausdriickliche Verankerung der Beschlusskompetenz in der Satzung
dokumentiert die bewusste Zuweisung dieser Aufgabe an das Prasidium.

Gegeniber einem Beschluss durch den Vorstand bindet diese Losung die Festlegung der
Strafhohen an das weiter zusammengesetzte Prdsidium, dem unter anderem die
Regionsvorsitzenden angehoren. Sie wahrt damit eine starkere Rickbindung an die
Gliederungen des Verbandes.

Hinweis zum Beschlussverfahren

Teil A betrifft die Satzung und bedarf gemaR § 27 Abs. 2 der Satzung einer Mehrheit von
zwei Dritteln der mdglichen Stimmen. Teil B betrifft die NBV-Rechtsordnung und bedarf
gemdfd § 12 NBV-RO eines Beschlusses des Verbandstages mit einfacher Mehrheit. Teil B
steht unter der Bedingung der Annahme von Teil A.
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ANTRAG S5

Beschluss des Strafenkatalogs in der Fassung 2026/2027 -
Anpassung der Strafwerte und Klarstellung in § 10 NBV-RO

Antragsteller: Vorstand des Niedersdchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 07.05.2026
Betroffene Regelungen: Strafenkatalog (Anlage NBV-RO); § 10 NBV-RO

Antrag

Der Verbandstag moge beschlieRen:

A) Beschluss des Strafenkatalogs

Der Strafenkatalog des NBV wird in der nachstehend dargestellten Fassung (Stand
2026/2027) beschlossen. Diese Fassung wurde bereits mit der Ausschreibung 2026/2027
unter dem Vorbehalt der Verabschiedung durch den Verbandstag veroffentlicht.

B} Klarstellung in der NBV-Rechtsordnung

§ 10 der NBV-Rechtsordnung wird wie folgt neu gefasst:

Bisherige Fassung:

§ 10 Der Verbandstag beschliefst den Strafenkatalog, der als Anlage Bestandteil
der Rechtsordnung ist.

Neue Fassung:

§ 10 Der Strafenkatalog ist ein eigensténdiges Regelwerk des NBV und Anlage
dieser Rechtsordnung. Er wird vom Verbandstag beschlossen und der Ausschreibung
als Anhang beigefiigt; er ist nicht Bestandteil der Ausschreibung.

C) Folgeanpassung der Ausschreibung

Die Klarstellung in Ziffer A.29 der Ausschreibung, dass der Strafenkatalog ein eigenstidndiges,
vom Verbandstag beschlossenes Regelwerk ist und der Ausschreibung lediglich als Anhang
beigefligt wird, nimmt der Vorstand im Rahmen seiner Zustédndigkeit nach § 7 NBV-SO vor.
Diese Folgeanpassung ist nicht Gegenstand der Beschlussfassung des Verbandstages.

Die Anderungen treten mit Beschlussfassung in Kraft.

Neue Fassung des Strafenkatalogs

Auf die Darstellung des bisherigen Strafenkatalogs wird verzichtet. Stattdessen sind die
beantragten Anderungen gelb hinterlegt.
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il Verzicht (Rlckzug) einer Mannschaft
a) nach dem 30.06. 100 € Senioren
50 € Jugend
b} nach dem 31.01. des Folgejahres 300 € Senioren
150 € Jugend
2 Ausschluss einer Mannschaft 100 € Senioren
50 € Jugend
3 Nichtantreten zu einem Pflichtspiel 120 € Senioren
70€ U14-U20
50 € U12 + jlnger
sowie fur alle Spielverlust
und Kostenersatz
Spielfeld wurde nicht zur Verfligung gestellt 80 € Spielverlust und Kostenersatz
Einsatz von Spielern chne Teilnahme-, Einsatz- 25 € und Spielverlust, Spielverlust gilt
oder Spielberechtigung nicht bei Minis (U8 - U12} im Spielbetrieb
der Regionen
a} Nichtbeachtung von Einsatzbestimmungen gemaR 25€
der DBB Mini-Regeln
6 Einsatz eines/ einer gesperrten Teilnehmers/ 25 € plus zweifache Sperre
Teilnehmerin (Spieler, Trainer, Trainer-Assistent,
Mannschaftsbegleiter, Schiedsrichter und
Kampfgericht)
7 Fehlender, ungiltiger Teilnehmerausweis oder 10 € je TA maximal 50 €
Zeitablauf vorlaufiger Teilnehmerausweis (15 Tage
nach Antrag}
8 Antreten in unvollstdndiger, unvorschriftsmaRiger oder 15 € je Spieler:in maximal 75 €
uneinheitlicher Spielkleidung
9 Fehlerhafte oder unvollstdndige Ausrltstung der
Halle oder des vorgeschriebenen Spielballs
a) mit Spielausfall 80 € Spielverlust und Kostenersatz
b} chne Spielausfall 25€
10 Fehlender Betreuer flr Jugendmannschaften 30€
(U16 und jlinger)
Ll Verspatetes Antreten des Kampfgerichts (weniger 25€
als 30 Minuten vor dem Spiel fir Anschreibende,
weniger als 15 Minuten fir das restliche Kampfgericht}
12 Unvollstéandigkeit des Kampfgerichts oder der
Ausristung
a) mit Spielausfall 80 € Spielverlust und Kostenersatz
b} chne Spielausfall 25€
13 Auswechseln eines Kampfrichters durch den 25€
Schiedsrichter
14 Nichtbefolgung der Wartepflicht von 30 Minuten 60 € Spielverlust und Kostenersatz
15 Verantwortlichkeit flir einen Spielabbruch 120 € Senioren
70€U14-U20
50 € U12 + jlinger
sowie flr alle Spielverlust
und Kostenersatz
16 Unvollstindiges oder fehlerhaftes Ausfillen des 5 € je Fehler maximal 25 €

Spielberichtsbogens
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7 | Verrshmeventintragungen-Streichungen-oder 59-€
A - -
u E'FI L Schiedsr lE £ q
. it dessn: . u i
17 Verspatete oder unterlassene Absendung des 10€
Spielberichts an die Spielleitung
18 Verspatetes oder unterlassenes Melden des 10€
Spielergebnisses in TeamSL
19 VerstoR gegen das Glasflaschenverbot 25€
20 VerstolRe gegen die Sportdisziplin, §§ 53 —57 DBB-SO
(ohne § 56 Abs. 2 SO, wo die Zustandigkeit beim
Vorstand liegt)
a) Schiedsrichterbeleidigung 50 € - 500 € und/oder Sperre 1 - 9 Spiele
b} Unsportlichkeit 50 € - 500 € und/oder Sperre 1 - 9 Spiele
c} Beleidigung von anderen Spielteilnehmenden 50 € - 500 € und/oder Sperre 1 - 9 Spiele
und/oder Dritte
d) Tatlichkeit gegen Spieler und/oder Dritte 50 € - 500 € und/oder Sperre mind.
2 Spiele - max. 36 Monate
e) Tatlichkeit gegen Schiedsrichter, Kampfrichter 50 € - 1.000 € und/oder Sperre mind.
und/oder Beauftragte des NBY bzw. der Region 6 Spiele - max. 36 Monate
f) Der Versuch einer Tatlichkeit ist strafbar.
50 € - 500 € und/oder Sperre 1 - 2 Spiele
Wird auf eine Sperre gemalR § 56 Abs. 1 DBB-SO
verzichtet, betragt der Strafrahmen flr die Geldstrafe
100 € - 1.000 €.
21 Verhalten der Zuschauer gemaR A.25 100 €
22 Offentliche Kritik von Schiedsrichterleistungen 100 €
23 |[Unzureichende Sicherheit der Teilnehmer 10€-100 €
24 Unzuldssige Werbung gem. DBB-Varschriften fiir 100 €
die Benutzung von Werbung
25 Nichtantreten eines Schiedsrichters, verspdtetes
Antreten eines Schiedsrichters oder Nichterfillen eines
Spielauftrages oder unbegriindete oder verspatete
Rickgabe eines Spielauftrages
(8§ 21 c}, d}, g) DBB-Schiedsrichterordnung)
a) ohne Spielausfall 60 € bei Seniorenspielen
40 € bei Jugendspielen je Schiedsrichter
b} mit Spielausfall 60 € je Schiedsrichter und Kostenersatz
26 Leitung eines Spieles ohne gliltige oder ausreichende 40 € je Schiedsrichter (Senioren})
Schiedsrichter-Lizenz 30 € je Schiedsrichter (Jugend)
ggf. Kostenersatz fur die
Spielwiederholung
27 [VerstoRe von Schiedsrichtern im administrativen 10 € je VerstoR
Bereich, z.B. Spielbericht nicht oder nicht ausreichend
kontrolliert, Teilnehmerausweise nicht oder nicht
ausreichend kontrolliert, Beanstandungen, Proteste oder
Disqualifikationen nicht protokolliert
28 VerstolRe gegen die FIBA-Spielregeln, gegen 25 € je Verstol

Ordnungen, Richtlinien oder Bestimmungen des DBB,

50

L )

Niedersichsischer b
Basketballverband e.V. N Bxgz@



Niedersachsischer
Basketballverband eV. N B&& >

des NBV oder der Region, die vorstehend nicht geregelt

sind
29 | Strafen, die nur durch den NBV ausgesprochen werden
kénnen
a) Nichterfullung der Schiedsrichter-Gestellungspflicht
laut NBV-SRO
b} Gestellung von Jugend-/Schulmannschaften laut NBY-SO
c) Grobes Vergehen in Austibung des Verwarnung oder Geldstrafe bis
Schiedsrichteramtes, Strafen nach § 21 Abs. 3 DBB- 100 € und/oder Suspendierung auf Zeit bis
Schiedsrichterordnung zu 2 Jahren und/oder Entzug der

Schiedsrichter-Lizenz

d} Verbandsschédigendes Verhalten Verwarnung oder Geldstrafe bis

2.000 € und/oder Sperre/ Suspendierung/
Amtsunwirdigkeit auf Zeit bis zu 5 Jahren
und/oder Ausschluss aus dem NBV

e} Nichteinhaltung von Zahlungsfristen gegenliber dem | laut NBY-FO
NBY

Begriindung

Die Ausschreibung 2026/2027 wurde vom Vorstand mit einem aktualisierten Strafenkatalog
verdffentlicht, dessen Anderungen ausdriicklich unter dem Vorbehalt der Verabschiedung
durch den Verbandstag stehen. Dieser Antrag holt die erforderliche Zustimmung ein und
setzt den aktualisierten Strafenkatalog damit endgiiltig in Kraft.

Die Anpassungen betreffen insbesondere eine differenziertere Staffelung beim Riickzug von
Mannschaften, angepasste Betrdge bei Teilnehmerausweisen und Spielkleidung, eine
gestaffelte Strafe bei Spielabbruch, die Aufnahme des Glasflaschenverbots sowie angepasste
Schiedsrichter-bezogene Tatbestinde. Die genauen Anderungen ergeben sich aus der
Darstellung des Strafenkatalogs.

Dariiber hinaus behebt der Antrag eine sprachliche Unsauberkeit: Der Strafenkatalog wurde
bislang als "Bestandteil der Ausschreibung" bezeichnet. Da die Ausschreibung gemaR § 7
NBV-SO vom Vorstand beschlossen wird, der Strafenkatalog jedoch vom Verbandstag, war
diese Bezeichnung missverstidndlich. Die Neufassung von & 10 NBV-RO stellt klar, dass der
Strafenkatalog ein eigenstdndiges Regelwerk ist, das vom Verbandstag beschlossen und der
Ausschreibung lediglich als Anhang beigefiigt wird. Die Beschlusskompetenz (Verbandstag)
und der Veroffentlichungsort (Anhang der Ausschreibung) werden damit sauber getrennt.

Eine Anderung der Satzung ist nicht erforderlich. Der Verbandstag bleibt das beschlieRende
Organ, und der Strafenkatalog bleibt Anlage der NBV-Rechtsordnung; § 24 Abs. 6 der
Satzung bleibt damit unberihrt.
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Gednderte Regelungen

1b (neu)

9-14

15

17

17 (neu)
19 (neu)

20b
21
26

27 (neu)

28
29

Die Kosten eines Mannschaftsriickzuges nach dem 31.01. eines Jahres (i.A.
Rickrunde) sollen verdoppelt werden. Diese Riickziige werden zu grofRen Teilen
vorgenommen, um Gebiihren der Spielverlegung oder Strafen wegen Nichtantretens
zu umgehen, da diese teurer sind. In den Jugendligen ist es schade um jedes Spiel,
das den Mannschaften genommen wird. In den Seniorenligen fiihren solche
Mannschaftsriickziige zu ungeahnten Tabellenanderungen bis hin zu einem
verlorenen Aufstiegsplatz.

Der bei den Miniligen ausgesparte Spielverlust wurde eingefiihrt, damit die Minis
nicht durch die Versaumnisse der Erwachsenen demotiviert werden. In der
Landesliga U12 erwarten alle Teilnehmenden voneinander eine hdhere Sorgfalt und
Professionalitat. Daher sollte hier bei fehlender Sorgfalt auch eine Spielwertung
vorgenommen werden.

Durch die Einfliihrung der Moglichkeit, Teilnahmeberechtigungen auch als Kopie oder
digital nachzuweisen, gibt es kaum Griinde fiir diese Strafe auler der Nachlassigkeit
der Vereine. Daher wird die Gebiihr angehoben (vorher 5€).

Da diese Strafe in den Ligen der Regionen so gut wie nie erhoben wird, betrifft die
Erhdhung die Landes- und Oberligen. Hier kann mehr Professionalitat bei der
Spielkleidung erwartet werden.

Nummerierung gedndert und Nr. 9 und Nr. 10 in Nr. 9 a) und b) zusammengefasst
Strafe wird angepasst an Nr. 3 Nichtantreten zu einem Pflichtspiel

Streichung, da durch den digitalen Spielbericht nicht mehr moglich

Redaktionelle Anderung von Spielleiter zu Spielleitung

Die Strafe wird in der Ausschreibung beschrieben, hatte aber bisher keine Position
im Strafenkatalog

Aufteilung in Buchst. b) = Unsportlichkeit und c) = Beleidigung
Erweiterung um Bestrafung von Zuschauerverhalten gemat Ausschreibung

Senkung der Betrage im Verhaltnis zu Nr. 25 {besser ein Schiedsrichter ohne giiltige
Lizenz als kein Schiedsrichter oder Spielausfall)

In einigen Regionen gab es diese Position frither und sie ist zur Forderung der
erforderlichen Sorgfalt zunehmend erforderlich

Da diese Falle nicht unerheblich sind, wird der Betrag von 10€ auf 25€ angehoben.

Redaktionelle Anderung in a), b), ¢) etc.

Hinweis zum Beschlussverfahren

Der Beschluss des Strafenkatalogs (Teil A) erfolgt durch den Verbandstag. Die Anderung von
§ 10 NBV-RO (Teil B) bedarf geméaR § 12 NBV-RO eines Beschlusses des Verbandstages mit
einfacher Mehrheit. Eine Satzungsdnderung ist nicht erforderlich.
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ANTRAG 6

Anderung der NBV-Spielordnung (§ 9 Abs. 1 bis 3)

Antragsteller: Vorstand des Niederséchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 14.04.2026
Betroffene Regelungen: § 9 Abs. 1 bis 3 NBV-SO

Antrag

Der Verbandstag moge beschlieSen:

Die Anderung von § 9 Abs. 1 bis 3 der Spielordnung (NBV-SO).

Anderung der Satzung

Bisherige Fassung:

(1) Die Regionen tragen in eigenen Wettbewerben einen Regionspokal aus.
Teilnahmeberechtigt sind Mannschaften bis zur 2.Regionalliga.

(2) Der Pokal wird jahrlich bis zum Meldeschluss des DBB ausgetragen und
ermittelt die Mannschaften, die den NBV in der Pokalrunde des DBB vertreten, falls
der DBB einen Pokalwettbewerb veranstaltet.

(3) Flir die erste Pokalrunde auf Landesebene sind Vereine automatisch
qualifiziert, die in der vorangegangenen Saison an der gesamten Punktspielrunde
der 1. Regionalliga teilgenommen haben oder aus der Bundesliga abgestiegen sind.

Neue Fassung:

(1) Die Regionen tragen in eigenen Wettbewerben einen Regionspokal fiir
Senior:innen aus. Teilnehmer sind alle Mannschaften aus der Region, die in der
laufenden Saison am Punktspielbetrieb der Kreisklasse, Kreisliga, Regionsklasse und
Regionsliga teilnehmen. Die Teilnahme ist verpflichtend.

(2) Der Verbandspokal fiir Senior:innen wird jéhrlich bis zum Meldeschluss des
DBB ausgetragen und ermittelt die Mannschaften, die den NBV in der Pokalrunde
des DBB vertreten, falls der DBB einen Pokalwettbewerb veranstaltet. Teilnehmer
sind alle Mannschaften, die in der laufenden Saison am Punktspielbetrieb der
Oberliga und Landesliga teilnehmen. Die Teilnahme ist verpflichtend.

(3) Flir den Verbandspokal sind auflerdem die Finalisten des vergangenen
Pokalwettbewerbs qualifiziert und zur Teilnahme verpflichtet (ab 2027/2028).

Begriindung

Mangels eines DBB-Pokalwettbewerbs fiir Herren ist sowohl die Teilnehmerzahl am Regions-
als auch am Verbandspokal stark riickldufig. Zur Belebung des Pokals soll dhnlich wie in
anderen Sportarten die Teilnahmepflicht eingefiihrt werden. Der Pokal wird zukinftig nur
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noch fiir Mannschaften des Spielbetriebs durchgefiihrt. Da Mannschaften der 1. und 2.
Regionalliga nicht dazu gehdren und auch nicht zur Teilnahme verpflichtet werden kénnen,
sind sie von diesem Wettbewerb ausgeschlossen.
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ANTRAG 7

Neue Regelung fiir die NBV-Spielordnung

Antragsteller: Vorstand des Niedersdchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 14.04.2026
Antrag

Der Verbandstag moge beschlieRen:

Die Aufnahme einer neuen Regelung in Spielordnung. Vorschlag §13 Abs. 5 der Spielordnung
(NBV-S0).

Anderung der Satzung

Bisherige Fassung:

Keine aktuelle Fassung.
Neiue Fassung:

(5) Sofern eine Mannschaft eines Vereins ein Teilnahmerecht fiir eine
Spielklasse behalten oder durch Abstieg erlangt hat oder Absteiger einer Spielklasse
ist, kann eine andere Mannschaft dieses Vereins kein Teilnahmerecht fiir diese
Spielklasse erwerben. Diese Regelung gilt nur fiir Spielklassen, in denen je Verein nur
eine Mannschaft teilnehmen darf.

Begriindung

Vorgeschlagen wird die Formulierung aus der Spielordnung der Regionalliga, wodurch ein
Auf- und Absteigen ,aneinander vorbei“ nicht mehr moglich ist. Beispiel: 1. Mannschaft
steigt aus der Oberliga ab, 2. Mannschaft kénnte in die Oberliga aufsteigen. Beide
Mannschaften des Vereins bleiben in den bisherigen Wettbewerben, es werden nur die
Ordnungszahlen getauscht.

Mit der neuen Regelung wiirden beide Mannschaften je eine Liga niedriger spielen {(da nicht
2 Mannschaften eines Vereins in den Ligen oberhalb der Regionsliga spielen dirfen) oder
beide Mannschaften in der Liga des Absteigers (Regionsliga und niedriger) spielen.
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ANTRAG 8

Anderung der NBV-Spielordnung (§ 24)

Antragsteller: Vorstand des Niedersdchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 14.04.2026
Betroffene Regelungen: § 24 NBV-SO

Antrag

Der Verbandstag moge beschlieRen:

Die Anderung von § 24 der Spielordnung (NBV-SO).

Anderung der Satzung

Bisherige Fassung:

§24 Ein Spiel soll grundsdtzlich nicht um mehr als drei Wochen verlegt werden.
Eine Austragung nach dem letzten Spieltag ist nicht méglich.

Ne:ue Fassung:

§24 Ein Spiel soll grundsdtzlich nicht um mehr als drei Wochen verlegt werden.
Eine Austragung vor dem ersten oder nach dem letzten Spieltag ist nur mit
Genehmigung der Spielleitung méglich.

Begriindung

Den Spielleitungen soll mehr Flexibilitdt in der Genehmigung von Spielverlegungen gegeben
werden. Die Grinde fiir Spielverlegungen vor oder nach der eigentlich festgelegten Saison
kénnen sehr vielfiltig sein, von Spielausfillen aufgrund Schnee- und Eissituation bis defekten
Korbanlagen, Decken, FuBbdden o0.4. in den Hallen. Solange ein solches Nachholspiel keine
Auswirkungen auf Auf- und Abstieg hat, ist es fir die Erstellung einer Gesamttabelle nicht
wichtig.
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ANTRAG 9

Anderung der NBV-Spielordnung (§ 13 Abs. 4)

Antragsteller: Vorstand des Niedersdchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 14.04.2026
Betroffene Regelungen: § 13 Abs. 4 NBV-SO

Antrag

Der Verbandstag moge beschliefZen:

Die Anderung von § 13 Abs. 4 der Spielordnung (NBV-SO).

Anderung der Satzung

Bisherige Fassung:

(4) Kann insoweit das Teilnahmerecht nicht vergeben werden, ist der NBV der
héheren Spielklasse berechtigt, anderweitig (iber das Teilnahmerecht zu verfiigen.

Ne:ue Fassung:

(4) NBV-S0 kann insoweit das Teilnahmerecht nicht vergeben werden, ist der
NBYV als Veranstalter der hbheren Spielklasse berechtigt, anderweitig tber das
Teilnahmerecht zu verfiigen.

Begriindung

Korrektur eines Formulierungsfehlers.
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ANTRAG 10

Anderung der NBV-Spielordnung (§ 8 Abs. 3)

Antragsteller: ASC Gottingen von 1846 e.V. (im Folgenden: ASC46)
Antragsdatum: 27.05.2026
Betroffene Regelungen: § 28 Abs. 2 NBV-SO

Antrag

Der Verbandstag moge beschlieRen:

Die Anderung von § 8 Abs. 3 der Spielordnung (NBV-SO). Ziel ist es, Vereinen, die mit einer
zweiten Mannschaft das Aufstiegsrecht aus der Regionsliga sportlich erworben haben, die
Moglichkeit zu eréffnen, diese zweite Mannschaft in der Landesliga zu melden.

Anderung der Satzung
Bisherige Fassung:

(3) In jeder Spielklasse unterhalb der Landesliga kann ein Verein mit mehreren
Mannschaften teilnehmen. Das gilt ebenfalls fiir die Landesliga, wenn sie die
unterste Spielklasse ist.

Neue Fassung:

(3) In jeder Spielklasse unterhalb der Landesliga kann ein Verein mit mehreren
Mannschaften teilnehmen. Das gilt ebenfalls fiir die Landesliga, wenn sie die
unterste Spielklasse ist. Ein Verein kann mit einer zweiten Mannschaft in der
Landesliga teilnehmen, wenn die Mannschaft das Aufstiegsrecht aus der
ndchstunteren Spielklasse erworben hat und durch die zustindige Ressortleitung zur
Landesliga zugelassen wurde. Die Zulassung ist durch die Ressortleitung
Sportorganisation & Spielbetrieb zu erteilen, wenn insbesondere Griinde der
Spielbarkeit der betroffenen Staffel nicht entgegenstehen. Eine zweite Mannschaft
eines Vereins in der Landesliga kann kein Aufstiegsrecht in die Oberliga erwerben.

Begriindung

Ausgangslage und sportliche Férderung

Aktuell kdnnen aufstiegsberechtigte Mannschaften eines Vereins, der bereits in der
Landesliga vertreten ist, ihr sportlich erworbenes Teilnahmerecht nicht wahrnehmen. Das
benachteiligt leistungsstarke Vereine mit breiter Jugend- und Seniorenarbeit ohne
sachlichen Grund.

Die vorgeschlagene Regelung schafft zudem die Moglichkeit, dass grofRere Vereine eine
zweite Landesliga-Mannschaft gezielt als Nachwuchsteam einsetzen kdnnen. Spieler, die aus
der U18 oder den unteren Seniorenmannschaften kommen, erhalten so die Chance, sich im
Ligabetrieb auf hoherem Niveau weiterzuentwickeln, ohne direkt in die erste Mannschaft
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integriert werden zu missen. Das stédrkt die Nachwuchsférderung und schlief8t die Liicke
zwischen Jugend- und Seniorenspielbetrieb.

Durch den Ausschluss des Aufstiegsrechts fiir Zweitmannschaften und den
Genehmigungsvorbehalt der Ressortleitung wird sichergestellt, dass die Regelung weder
kleinere Vereine benachteiligt noch die Spielbarkeit einzelner Staffeln gefdhrdet.

Vergleich mit anderen Landesverbdnden

Andere Landesverbdnde haben vergleichbare Regelungen bereits eingefiihrt. Der
Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) erlaubt in § 3 Abs. 4 WBV-SO ausdriicklich bis zu
zwei Mannschaften eines Vereins in der Landesliga. Der Hamburger Basketball-Verband
(HBV) kennt in & 5 Abs. 6 HBV-SO ebenfalls keine Beschridnkung auf eine Mannschaft pro
Spielklasse unterhalb der Oberliga. Der vorliegende Antrag orientiert sich an diesen
Vorbildern, knlpft die Zulassung jedoch — anders als der WBV — an die sportliche
Qualifikation und sieht einen Genehmigungsvorbehalt zum Schutz kleinerer Vereine und der
Spielbarkeit der Staffeln vor.

Finanzielle Auswirkungen

Der Antrag hat keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf den Verband. Anfallende
Meldegelder fiir eine zweite Mannschaft in der Landesliga gehen dem Verband regulér zu.

59



4
[\

Niedersachsischer B g
Basketballverband eV. oV AR

ANTRAG 11

Aufnahme einer Offnungsklausel fiir digitale Schiedsrichter-Einsatzplattformen —
Anderung der NBV-Schiedsrichterordnung (§ 12)

Antragsteller: Vorstand des Niedersdchsischen Basketballverbandes e.V.
Antragsdatum: 11.06.2026
Betroffene Regelungen: § 12 NBV-SRO

Antrag

Der Verbandstag moge beschlieRen:

Die Ergdnzung von § 12 Schiedsrichterordnung (NBV-SRO) um einen neuen Abs. 10.

Anderung der Satzung
Bisherige Fassung:
Keine aktuelle Fassung.

Neue Fassung:

(10) Die Ressortleitung Schiedsrichterwesen kann digitale Plattformen zulassen,
liber die Vereine offene Schiedsrichter-Einsdtze einstellen und lizenzierte
Schiedsrichter:innen sich eigenverantwortlich auf diese Einsétze melden kénnen. Die
in dieser Ordnung sowie ihrem Anhang geregelten Mindestqualifikationen bleiben
unbertihrt. Die Einzelheiten zur Nutzung, insbesondere zu Fristen, Pflichten der
Beteiligten und Abrechnung, regelt der Vorstand auf Vorschlag der Ressortleitung
Schiedsrichterwesen in einer Durchfiihrungsbestimmung, die auf der Website des
NBYV zu verdffentlichen ist.

Die Anderung tritt mit Beschlussfassung in Kraft.

Begriindung

Vereine und Schiedsrichterwarte stehen seit Jahren vor der Herausforderung, Schiedsrichter-
Einsdtze in allen Ligen verldsslich zu besetzen. Kurzfristige Absagen, regional
unausgeglichene Schiedsrichter-Verteilung und die hohe Zahl an Spielen fiihren regelmaRig
dazu, dass Ansetzungen nicht liber die reguldren Wege versorgt werden kénnen.

Mit dem NBV-Schiedsrichter-Basar steht zukiinftig eine digitale Plattform zur Verfiigung, die
diesen Engpass adressiert: Vereine kdnnen offene Einsétze gezielt ausschreiben, lizenzierte
Schiedsrichter:innen sehen die offenen Spiele transparent und tragen sich
eigenverantwortlich ein. Der Basar ersetzt die zentrale Ansetzung durch Ressortleitung und
Schiedsrichterwarte nicht, sondern ergédnzt sie um einen Selbstorganisations-Kanal.

Die bestehende Fassung der NBV-Schiedsrichterordnung kennt diesen Kanal nicht. Die
Schiedsrichtervorgaben nach § 12 Abs. (8) und (9) NBV-SRO sind wettbewerbsbezogen und
konzeptionell auf klassische Ansetzungs-, Umbesetzungs- und Absetzungsvorgdnge
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zugeschnitten. Eine eigenverantwortliche Selbstmeldung von Schiedsrichter:innen liber eine
Plattform fallt nicht eindeutig darunter.

Die vorgeschlagene Offnungsklausel schafft die ndtige Rechtsgrundlage, ohne die operative
Ausgestaltung im Detail festzulegen. Die operative Durchfiihrung des Basars (Zulassung von
Plattformen, Einzelfallentscheidungen, Streitfélle) wird in einer Durchfiihrungsbestimmung
geregelt, die vom Vorstand auf Vorschlag der Ressortleitung beschlossen wird. Die Klausel ist
bewusst plattformneutral formuliert. Sie deckt den aktuell genutzten Schiedsrichter-Basar
ab, ldsst aber Raum fiir kiinftige Weiterentwicklungen oder Nachfolgesysteme.

Der Schiedsrichter-Basar soll mit der auf den Verbandstag folgenden Spielzeit produktiv an
den Start gehen. Die zugehdorige Durchfiihrungsbestimmung wird rechtzeitig vor Beginn
dieser Spielzeit veroffentlichen, sodass den Vereinen und Schiedsrichter:innen ein klarer
Rahmen zum Saisonstart zur Verfiigung steht.

Hinweis zum Beschlussverfahren

Die Anderung der Schiedsrichterordnung bedarf gemaR § 19 Abs. (1) NBV-SRO eines
Beschlusses des Verbandstages mit einfacher Stimmenmehrheit.

61



—

V= S - E VEREINSHELDEN
Niedersachsen LandesSportBund Sport ) jugend ' EHREN
y Niedersachsen e.V. 4 Niedersachsen ‘ ,' sacﬁe

Niedersachsische mSB TRAINERIN ° f iwillie -
TTO- - D N INTEGRATION ’ ) I ~ Freiwilligen
LOTTO-SPORT-STIFTUNG - LSS = SPORDEUTSCHAND &|sparen+Gewinnen i - dersteSnort

Bewegen - Integrieren - Fordern se X : 0

Herausgeber V.1.S.d.P. Gestaltung

Niedersachsischer Basketballverband e.V. Danny Traupe-Busch Vincent Brockmann

Gottinger Chaussee 115 Danny Traupe-Busch

30459 Hannover Redaktion

0511-44985311 Vincent Brockmann Fotos

info@nbv-basketball.de Danny Traupe-Busch Niedersachsischer Basketballverband e.V.



mailto:info@nbv-basketball.de

	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort
	Bericht des Vizepräsident 1
	Carsten Brokelmann
	Geschäftsjahr 2024
	Geschäftsjahr 2025
	Anträge an den
	Verbandstag
	Impressum

